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 Veröffentlicht am 04.04.1990

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §101 Abs3;

BAO §191 Abs1 lita;

BAO §191 Abs1 litc;

BAO §81;

Beachte

Besprechung in: ÖStZB 1991, 58;

Rechtssatz

G e m ä ß § 101 Abs 3 BAO sind schriftliche Ausfertigungen, die in einem Feststellungsverfahren an eine

Personenvereinigung ohne eigene Rechtspersönlichkeit oder an eine Personengemeinschaft gerichtet sind (§ 191 Abs

1 lit a und c BAO), einer nach § 81 vertretungsbefugten Person zuzustellen. Mit der Zustellung einer einzigen

Ausfertigung an diese Person gilt die Zustellung an alle Mitglieder der Personenvereinigung oder

Personengemeinschaft als vollzogen, wenn auf diese Rechtsfolge in der Ausfertigung hingewiesen wird.
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